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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1992

Norm

EO §18 Z4

ZPO §502 HIII2

Rechtssatz

Damit, daß die betreibende Partei für die beantragte Fahrnisexekution nicht den Sitz der verp ichteten Partei, sondern

eine andere Anschrift zur Benennung des Exekutionsgerichtes anführt, wird aber eine erhebliche Rechtsfrage nicht

aufgezeigt, weil dies für die Fahrnisexektuion durch § 18 Z 4 EO gedeckt ist.
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